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Antrag der CDU-Fraktion - Anpassung der Hebesätze für das Stadtgebiet 
der Stadt Crivitz im Haushaltsjahr 2021

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung) 17.05.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Frau Karina Reinke, Fraktionsvorsitzende CDU, hat am 12.04.2021 einen Antrag zur 
Aufnahme auf die Tagesordnung gemäß § 29 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 4 
Abs. 1 Geschäftsordnung der Stadt Crivitz eingereicht. 
 
Der Antrag mit sachlicher Darstellung/Begründung ist Anlage zum Beschluss. 
  

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Anlage 
 

Anlage/n:
Antrag der CDU-Fraktion  

Beschlussvorschlag:
Siehe Anlage  



Seite 1 von 3 
 

                                                                                        Christlich Demokratische Union Deutschlands 
                                                                                                            Fraktion der Stadtvertretung Crivitz 
 

         Vorsitzende:  Karina Reinke 
                                                                                                                     

  Vorlage-Art:    Ersetzungsantrag zur BV Cri SV 273/21                           
 

  
 

  

Betreff: „VII-14/2021/EA-01 Anpassung der Hebesätze für das Stadtgebiet der Stadt Crivitz 

im Haushaltsjahr 2021“ 

Status: öffentlich Vorlage-Art: Beschlussentwurf 
 

Verfasser: CDU Fraktion Bearbeiter/-in:      FV/ FGF  

Drs. Nr. VII-14/2021/EA-01 
 

Datum:           12.04.2021  

Beratungsfolge (Zuständigkeit)                           Gremium                               Sitzungstermin  
 

Weiterleitung an die beratenden         Stadtvertretung der Stadt Crivitz               26.04.2021 
Ausschüsse und HuFA sowie OTV  

 

 

 

 
 
 

 

 
Sachliche Darstellung/Begründung: 
 

- zur aktuellen Situation 
Der Änderungsantrag beruht auf der nochmaligen intensiven Prüfung der Aufwendungen und Erträge im 
Haushaltsplan 2021 und der aktuellen wirtschaftlichen Lage der Gewerbetreibenden in der Stadt Crivitz und 
Umgebung.  
Dazu wurde eine intensive Befragung mit Unternehmern durchgeführt seit dem 23.02.2021.Die Lage in vielen 
Betrieben ist dramatisch. Finanzielle Reserven seien aufgebraucht, die Liquidität einzelner Unternehmen ist 
gefährdet, öffentliche Hilfen sind bis jetzt nur sehr schleppend oder noch gar nicht geflossen. Es müssen 
schleunigst liquide Mittel in den Unternehmen wirklich ankommen, nur so lassen sich Betriebe und Beschäftigung 
retten. Denn gerade der Tourismus, Hotels, die Gastronomie und der Einzelhandel seien oft kleinere Unternehmen, 
die jetzt in existenzielle Probleme geraten. Einige Unternehmen/ Gewerbetreibende des stationären Einzelhandels 
in der Stadt Crivitz denken bereits schon an eine Geschäftsaufgabe.  
Existenzen seien mehr als akut gefährdet, Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Aktuelles Beispiel ist die 
Geschäftsaufgabe des REWE – Supermarktes mit der DHL / Post und Postbank und der Bäckerei/Konditorei H. 
von Allwörden GmbH am 15.05.2021. Einer der vielen betriebswirtschaftlichen Gründe für die Geschäftsaufgabe 
an diesem Standort ist auch die in den letzten sechs Jahren gestiegenen umlagefähigen Mietnebenkosten, die 
sogenannten Betriebskosten wie z.B. auch die Grundsteuer. Durch die Anpassung der Hebesätze, wie sie im 
Beschlussentwurf erläutert sind, würden die Bürger und Unternehmen in diesem Jahr spürbar entlastet werden.  
 
- zu den Änderungen 
Aufgrund der jetzigen Situation in der Corona-Virus-Pandemie und wirtschaftlichen Lage vieler  Unternehmen und 
Bürgern ist die jetzige Höhe der Hebesätze in der Stadt Crivitz nicht zumutbar. Daher sind die Hebesätze für das 
Haushaltsjahr 2021 neu anzupassen. Eine Abwertung der Hebesätze um zwanzig Prozentpunkte ist in der 
aktuellen Situation und im Haushaltsjahr 2021 vertretbar. Sowohl im Planjahr als auch in den Haushaltsfolgejahren 
2022 und 2023 ist ein Ausgleich im Ergebnishaushalt gegeben. Die Stadt Crivitz kann im laufenden Bereich des 
Finanzhaushaltes ausreichend liquide Mittel vorhalten, um im Planjahr einen Haushaltsausgleich darzustellen. 
Eine Liquiditätsversorgung im Planjahr ist vorhanden.  
Die finanziellen Auswirkungen des Antrages sind berechenbar, durch die geänderten Hebesätze belaufen sich die  
Mindererträge bzw. Einzahlungen im Haushaltsjahr 2021 von maximal ca.100.000,00€ bis 117.000,00€ . Durch 
Ersparnisse bei der Amtsumlage und Zuweisungen im Haushalt 2021 der Stadt Crivitz, welche noch nicht verplant 
sind, kann eine vollständige Deckung/Kompensation erreicht werden. Zur Deckung steht ein Gesamtbetrag von 
249.899,00€ im Haushalt zur Verfügung. Das auszahlungsintensive Investitionsprogramm 2021 ist somit nicht 
gefährdet. Ein Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung ist erforderlich. 
 
- zur Klarstellung der Sachlage  
Das Gesetz zur Neufassung des Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern ist vom Landtag am 
01.4.2020 beschlossen worden. Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz hat aber bereits auf Ihrer Sitzung am 
17.02.2020 (Vorlage - BV Cri SV 031/20) den Haushalt 2020 beschlossen und darin neue erhöhte Hebesätze 
festgesetzt, welche schon den neuen noch zu beschließenden Nivellierungshebesätze im FAG M-V bis 2023 
entsprachen, aber sich noch in der Diskussion befanden.  Begründet wurde dieser Schritt zu der massiven 
Erhöhung aller Realsteuern mit einer angeblichen Forderung seitens des Landes wegen der Vergabe von 
Fördermittel für Einrichtungen wie Kita und Hort und einer angeblichen Unterfinanzierung von Grundzentren. (siehe 

Protokoll am 17.02.2020). Die CDU Fraktion hat diese Steuererhöhung nicht mitgetragen und gegen die Erhöhung 
der Hebesätze gestimmt. Daraufhin erfolgte in der darauffolgenden Stadtvertretersitzung  eine Gegendarstellung 
zu den o.g. Aussagen.  
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Nun, allein schon aus der sich o.g. zeitlichen Beschlussfolge ist erkennbar, das eine Konstitutivwirkung des FAG 
M-V  erst ab dem 09.04.2020 entstanden ist. Für die Festsetzung von höheren Hebesätzen bereits am 17.02.2020  
von mehr als zwanzig Prozentpunkten war zu diesem Zeitpunkt kein Anlass gegeben.  
Für kreisangehörige Zentren im Jahr 2020 standen für die investive Übergangszuweisung an kreisangehörige 
Zentren 36 Mio. Euro zur Verfügung. Dies entspricht einem Betrag von derzeit rund 29,43 Euro/Einwohner im 
Nachbereich. Alleine hieraus ist schon zu erkennen, dass eine Unterfinanzierung der Grundzentren nicht gegeben 
war. 
Das Hebesatzrecht der Gemeinden ist ein zentrales Element der kommunalen Finanzautonomie. Es bleibt den 
Gemeinden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung unbenommen, im Interesse einer schnelleren 
Haushaltskonsolidierung höhere Hebesätze festzusetzen, soweit diese nach den Bedingungen in der jeweiligen 
Gemeinde zumutbar erscheinen. Eine sich anbahnende Haushaltskonsolidierung war am 17.02.2020 nicht 
beschrieben und erkennbar.   
 

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen, die eine Gemeinde vom Land erhält, richtet sich nach ihrer Finanzkraft und 
ihrem Finanzbedarf im Verhältnis zu anderen Gemeinden. Um den Schlüssel festzulegen, wird für jede Kommune 
die tatsächliche Steuerkraft ermittelt und mit einem (fiktiven) Finanzbedarf verglichen. Liegt die Steuerkraft unter 
dem Bedarf, so wird die Differenz zu einem bestimmten Prozentsatz (Ausgleichsgrad oder Ausgleichsquote 
genannt) durch das Land aufgefüllt. Falls umgekehrt die Steuerkraft der Gemeinde über dem Bedarf liegt, erhält 
sie vom Land nichts. 
So weisen die Schlüsselzuweisungen der Stadt Crivitz  im Haushaltsplan 2021 Mindererträge in Höhe von ca. 
419.800,00 € aus. Dies ist der stark gestiegenen Steuerkraft 2019 geschuldet. (Steuerkraft 2018: 2.876.402,99 € 
für den Haushalt 2020; Steuerkraft 2019: 3.407.225,27 € für den Haushalt 2021).  

 
Beschlussentwurf: 
 
Die Stadtvertretung Crivitz beschließt die vorliegende Hebesatzsatzung für das Stadtgebiet der Stadt Crivitz.  
 
 
 

            Satzung der Stadt Crivitz über die Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern 

für das Haushaltsjahr 2021 (Hebesatzsatzung) 

 
 

Präambel 

Aufgrund der §§ 5 und 44 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(KV M-V) in der derzeit gültigen Fassung und des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) und 

des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der jeweils gültigen Fassung wird nach 

Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Crivitz vom 26.04.2021 folgende Satzung 

erlassen: 

§ 1 Geltungsbereich 

 
Die Satzung gilt für das Stadtgebiet der Stadt Crivitz 

 
§ 2 Hebesätze 

 
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)                      303 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                                               407 v. H. 
 
 
2. Gewerbesteuer                                                                                                 361 v. H. 

 

§ 3 Inkrafttreten 

 
Diese Hebesatzsatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

 
Stadt Crivitz, den 

Britta Brusch Gamm  Dienstsiegel 
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Finanzielle Auswirkungen: 
   

Nein 

  
x Ja (mit Erläuterung) 

  

Erläuterung: 
 

Der Haushalt der Stadt Crivitz wurde am 23.02.2021 beschlossen und mit folgender Aussage belegt:“ Sowohl im 
Planjahr als auch in den Haushaltsfolgejahren 2022 und 2023 ist ein Ausgleich im Ergebnishaushalt gegeben. Die 
Stadt Crivitz kann im laufenden Bereich des Finanzhaushaltes ausreichend liquide Mittel vorhalten, um im Planjahr 
einen Haushaltsausgleich darzustellen.“ Da die Stadt Crivitz somit über einen ausgeglichenen Haushalt verfügt 
und trotzdem finanzielle Spielräume ausweist, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind, ist ein Beschluss einer 
Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. 
 

Die Änderung des Hebesätze  
  

1. Grundsteuer  
 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)                          von 323 v.H. auf 303  v. H. 
 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                                                   von 427 v.H. auf 407 v. H.  
 

2. Gewerbesteuer                                                                                                     von 381 v.H. auf 361 v. H  
  

Die finanziellen Auswirkungen des Antrages sind übersichtlich, da die geänderten Hebesätze sich  die 
Mindererträge bzw. Einzahlungen im Haushaltsjahr 2021 von maximal ca. 117.100,00€ belaufenen. Zur Deckung 
und Kompensation dieser finanziellen Aufwendungen steht ein Gesamtbetrag von 249.899,00€ im Haushalt durch 
Einsparung und zusätzlichen Zuweisungen zur Verfügung und kann anteilmäßig zur Deckung herangezogen 
werden. 
 

- Im Einzelnen die Amtsumlage 
 

Im Haushaltsplan der Stadt Crivitz ist eine Ausgabe für die Amtsumlage von 15%  am 23.02.2021 beschlossen 
worden in der Höhe von 760.400,00€ (Teilergebnishaushalt 2021, Produkt 61100,Sachkonto 54422000) an 
Aufwendungen. Tatsächlich wurde aber die Amtsumlage für das Jahr 2021 auf 12% der 
Umlagenberechnungsgrundlage also  608.301,00 € (Ergebnishaushalt 2021, Kontenkl.4/Kontogr.40,Sachkonto 
41620000) festgesetzt im Haushalt des Amtes Crivitz und am  24.02.2021 beschlossen. Somit ergibt sich eine 
Ersparnis für die Stadt Crivitz von ca. 152.099,00€. Diese  Ersparnis ist im Haushalt 2021 der Stadt Crivitz noch 
nicht verplant und kann somit anteilmäßig zur Deckung der Unterstützungshilfe herangezogen werden.  
 

- Im Weiteren die Zuweisung  
 

Des Weiteren sind im Haushalt der Stadt Crivitz 2021 Erträge eingeplant im (Teilergebnishaushalt 2021,    Produkt 
61100 (Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen) sind im Sachkonto 41442000 (Zuweisungen und 
Zuschüsse für lfd. vom Land) ein pauschaler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen in der Höhe von ca. 
97.800€ eingeplant.  
Somit ergeben sich als  zusätzliche Zuweisungen /Erträge in Höhe von ca.  97.800€ vom Land, welche ebenfalls 
herangezogen werden können. Diese Mittel werden voraussichtlich ab dem Monat Juli  benannt und dann zur 
Verfügung stehen im Haushaltsjahr. Diese Zuweisung ist im Haushalt 2021 der Stadt Crivitz noch nicht verplant 
und kann somit anteilmäßig zur Deckung der Unterstützungshilfe ebenfalls herangezogen werden. 
 

- Gesamt  
 

Insgesamt stehen somit aus der Ersparnis der Amtsumlage in Höhe von ca. 152.099,00€ und die pauschaler 
Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von ca.  97.800€ zur Verfügung. Gesamt ergibt sich ein 
Betrag durch Einsparungen und zusätzlichen Zuweisungen in Höhe von 249.899,00€ im Haushalt. 
 

 
Anlage/n: 

 
                  
 

 

                    12.04.2021 

Datum: _________________                              Antragsteller:    _____________________ 
 
                                                                                                           Unterschrift 
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